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Ausschreibung zum Finale im SV NRW für den Deutschen 
Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend (DMSJ) 

am 21. - 22. November 2025 in Wuppertal 
 

Veranstalter: Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V. 
Ausrichter: SV Bayer Wuppertal e.V. 
Austragungsort: Stadtbad Johannisberg „Schwimmoper“ 

Südstr. 29, 42103 Wuppertal 
Bahnen: 10, durch Wellenkillerleinen getrennt 
Bahnlänge: 25 m 
Wassertiefe: 2,00 m 
Wassertemperatur: ca. 26 °C 
Zeitmessung: Handzeitnahme 

 

Grund für die Änderung: Am 23.11.2025 (Totensonntag) darf kein Wettkampf in der 
Schwimmoper durchgeführt werden. 
 

Veranstaltungsabschnitt I:  Freitag 21.11.2025  

Einlass: 15.30 Uhr Kampfrichtersitzung: 16.15 Uhr 
Ende des Einschwimmens: 16.50 Uhr Beginn: 17.00 Uhr 

 

 
1 4 x 100 m Freistil weiblich Jugend D Jg. 2014/2015 
2 4 x 100 m Freistil männlich Jugend D Jg. 2014/2015 
3 4 x 100 m Freistil weiblich Jugend C Jg. 2012/2013 
4 4 x 100 m Freistil männlich Jugend C Jg. 2012/2013 
5 4 x 100 m Freistil weiblich Jugend B Jg. 2010/2011 
6 4 x 100 m Freistil männlich Jugend B Jg. 2010/2011 
7 4 x 100 m Freistil weiblich Jugend A Jg. 2008/2009 
8 4 x 100 m Freistil männlich Jugend A Jg. 2008/2009 

9 4 x 100 m Brust weiblich Jugend D Jg. 2014/2015 
10 4 x 100 m Brust männlich Jugend D Jg. 2014/2015 
11 4 x 100 m Brust weiblich Jugend C Jg. 2012/2013 
12 4 x 100 m Brust männlich Jugend C Jg. 2012/2013 
13 4 x 100 m Brust weiblich Jugend B Jg. 2010/2011 
14 4 x 100 m Brust männlich Jugend B Jg. 2010/2011 
15 4 x 100 m Brust weiblich Jugend A Jg. 2008/2009 
16 4 x 100 m Brust männlich Jugend A Jg. 2008/2009 
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Veranstaltungsabschnitt II:  Samstag 22.11.2025  

Einlass: 12.00 Uhr Kampfrichtersitzung: 12.15 Uhr 
Ende des Einschwimmens: 12.50 Uhr Beginn: 13.00 Uhr 

 
 

 
17 4 x 100 m Rücken weiblich Jugend D Jg. 2014/2015 
18 4 x 100 m Rücken männlich Jugend D Jg. 2014/2015 
19 4 x 100 m Rücken weiblich Jugend C Jg. 2012/2013 
20 4 x 100 m Rücken männlich Jugend C Jg. 2012/2013 
21 4 x 100 m Rücken weiblich Jugend B Jg. 2010/2011 
22 4 x 100 m Rücken männlich Jugend B Jg. 2010/2011 
23 4 x 100 m Rücken weiblich Jugend A Jg. 2008/2009 
24 4 x 100 m Rücken männlich Jugend A Jg. 2008/2009 
      
      
25 4 x 50 m Schmetterling weiblich Jugend D Jg. 2014/2015 
26 4 x 50 m Schmetterling männlich Jugend D Jg. 2014/2015 
27 4 x 100 m Schmetterling weiblich Jugend C Jg. 2012/2013 
28 4 x 100 m Schmetterling männlich Jugend C Jg. 2012/2013 
29 4 x 100 m Schmetterling weiblich Jugend B Jg. 2010/2011 
30 4 x 100 m Schmetterling männlich Jugend B Jg. 2010/2011 
31 4 x 100 m Schmetterling weiblich Jugend A Jg. 2008/2009 
32 4 x 100 m Schmetterling männlich Jugend A Jg. 2008/2009 

33 4 x 100 m Lagen weiblich Jugend D Jg. 2014/2015 
34 4 x 100 m Lagen männlich Jugend D Jg. 2014/2015 
35 4 x 100 m Lagen weiblich Jugend C Jg. 2012/2013 
36 4 x 100 m Lagen männlich Jugend C Jg. 2012/2013 
37 4 x 100 m Lagen weiblich Jugend B Jg. 2010/2011 
38 4 x 100 m Lagen männlich Jugend B Jg. 2010/2011 
39 4 x 100 m Lagen weiblich Jugend A Jg. 2008/2009 
40 4 x 100 m Lagen männlich Jugend A Jg. 2008/2009 

 

1.1 Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO) und die Antidoping Ordnung 
(ADO) des Deutschen Schwimm-Verbandes in der jeweils aktuellen Fassung so wie die Allgemeinen 
Durchführungsbestimmungen für den Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen der Jugend. 
Für Behinderte mit Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des 
Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden. Alle Angaben in dieser Ausschreibung 
beziehen sich auf alle Geschlechter. 

 
1.2 Es gilt die Ein-Start-Regel nach § 125 (6) WB-FT SW. Die Wettkämpfe werden mit Handzeitnahme 
gemäß § 133 (3,6) WB-FT SW durchgeführt. Ausnahme ist der DSV Endkampf; hier erfolgt elektronische 
Zeitmessung gemäß § 133 (1) WB-FT SW 

 
 

2 Spezifische Durchführungsbestimmungen im SV NRW 
 

2.1 Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich die Sportler bzw. Vereine, die ihre Registrierung beim DSV 
sowie eine gültige Lizenz „Schwimmen“ nachweisen können. Der meldende Verein muss Mitglied des 
Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen (SV NRW) und im Besitz der Verbandsrechte sein und die 
Mannschaften an dem jeweiligen Bezirksentscheid teilgenommen haben. Die Teilnahmebedingungen 
gemäß WB § 19 werden vorausgesetzt. 
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2.2 Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der Verein / die Startgemeinschaft die Ausschreibung an 
und erklärt, dass er / sie und die gemeldeten Sportler mit der Speicherung und Veröffentlichung der 
wettkampfrelevanten personenbezogenen Daten einverstanden ist. Mit der Meldung wird auch das 
Einverständnis für die Veröffentlichung der Wettkampfdaten in Meldeergebnissen und Bestenlisten 
erklärt. Zusätzlich erklärt der Verein / die Startgemeinschaft mit Abgabe der Meldung, dass die in der 
Anmeldung genannten Daten sowie im Rahmen der Veranstaltung erstellte Fotos, Filmaufnahmen oder 
fotomechanische Vervielfältigungen ohne Vergütungsansprüche des Betroffenen vom Veranstalter und 
Dritten wie Medien und Sponsoren genutzt werden dürfen. 
Im Übrigen gelten die allgemeinen Informationen des DSV zum Datenschutz bei der Teilnahme an 
Wettkampfveranstaltungen innerhalb des DSV. Diese sind auf der DSV-Website zu finden. 

 
2.3 Für das DMSJ-Finale im SV NRW qualifizieren sich jeweils die zehn Mannschaften mit den 
niedrigsten Gesamtzeiten aller Bezirksentscheide auf SV NRW-Ebene mittels Fernwertung in den 
Altersklassen der Jugend A bis D. Letztmöglicher Austragungstermin für die Bezirke ist der 09. 
November 2025. 

 
Die Veranstalter/Ausrichter der Bezirksendkämpfe haben unmittelbar nach Beendigung der 
Veranstaltung alle Melde- und Ergebnisbögen, ausschließlich in elektronischer Form, an den 
Sachbearbeiter Mannschaftswettbewerbe des SV NRW (siehe Punkt 5) zu übersenden. Eine 
Übersendung der Bögen mit Unterschrift der Schiedsrichter ist nicht mehr erforderlich. Die 
Formblätter müssen unbedingt die vollständige Anschrift des Vereins einschließlich einer E-Mail- 
Adresse für die Zusendung des Qualifikationsergebnisses sowie eine Telefonnummer enthalten, unter 
der der Verein für Rückfragen telefonisch erreichbar ist. 

 
Mannschaften, die nicht am Landesfinale teilnehmen wollen, müssen sich während des 
Bezirksentscheides beim Schiedsrichter abmelden. Die abgemeldeten Mannschaften sind im Protokoll 
zu vermerken. Mit der Qualifikation zum Landesfinale ist eine Mannschaft zur Teilnahme verpflichtet. 
Bei fristgerechter Abmeldung einer Mannschaft ist die nächstplatzierte nicht abgemeldete Mannschaft 
qualifiziert. Qualifikationsergebnisse können ab Mittwoch, 12. November 2025, ab 19:00 Uhr beim 
Sachbearbeiter Mannschaftswettbewerbe des SV NRW (siehe Punkt 5) erfragt, bzw. im Internet unter 
www.schwimmverband.nrw abgerufen werden. Es ergeht darüber hinaus eine schriftliche Einladung 
an die Teilnehmer des DMSJ-Finales des SV NRW. 

 
3 Meldungen, Meldegeld 

 
3.1 Dem Ausrichter ist bis Sonntag, 16. November 2025 eine Namensliste, getrennt nach Geschlecht, 
der eventuell infrage kommenden Staffelteilnehmer/innen mittels DSV 7 - Datei, mit Name, Vorname, 
Jahrgang und DSV-Schwimmer-ID zur Verfügung zu stellen. Eine verspätete Namensmeldung führt zu 
einer erhöhten Meldegebühr von 25 EUR pro Tag. Diese Datei ist zu senden an: 

 
Uwe Mendritzki: 

 
E-Mail: ms@schwimmverband.nrw 

 

Es ist nur diese Art der Meldung zugelassen. Andere Formate werden nicht angenommen und die 
jeweilige Mannschaft ist nicht startberechtigt. 

 
3.2 Es ist je Verein / Startgemeinschaft nur eine Kontaktadresse zulässig. Überzählige 
Kontaktadressen werden ignoriert. Die Vereine / Startgemeinschaften haben die Gültigkeit ihrer 
Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) sicherzustellen. 
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3.3 Beim Versenden der Meldeunterlagen müssen aus der Betreffzeile der Nachricht eine Angabe zum 
Namen der Veranstaltung und der Vereinsname eindeutig hervorgehen. Ohne diese eindeutige 
Betreffzeile werden eingehende Nachrichten abgewiesen. 

- Der teilnehmende Verein erhält eine automatische Bestätigung über den Eingang der Meldung an 
die Absenderadresse. Eine Bestätigung per E-Mail mit Anzahl der abgegebenen Meldungen erfolgt 
nach der Bearbeitung der Meldung. Erhält der Verein diese Bestätigung nicht spätestens am Tage 
nach Meldeschluss, gilt die Meldung als nicht abgegeben. 

 
3.4 Das Meldegeld beträgt 75,00 EUR je Mannschaft. Die Zahlung des Meldegeldes ist nur per SEPA- 
Lastschriftmandat möglich. Sollte das unterschriebene SEPA-Lastschriftmandat bis zum Meldeschluss 
nicht vorliegen, ist der Verein NICHT startberechtigt. 

 
3.5 Vor Beginn des jeweiligen Wettkampfes sind die ausgefüllten Startkarten (DSV-Form 107) dem 
Zeitnehmer zu übergeben. Ferner ist für jede Mannschaft der vollständig ausgefüllte Melde- und 
Ergebnisbogen DMSJ (DSV-Form 106) mit der verbindlichen Kennzeichnung betreffend möglicher 
Teilnahme oder Nichtteilnahme am DSV-Endkampf des DMSJ in den Altersklassen der Jugend A, B, C 
und D dem Ausrichter bis jeweils 15 Minuten nach Einlass des jeweiligen Abschnitts vorzulegen. 

 
Mannschaften, die nicht am Bundesfinale teilnehmen wollen, müssen sich während des 
Landesentscheides beim Schiedsrichter abmelden. Die abgemeldeten Mannschaften sind im Protokoll 
zu vermerken. 

 
3.6 Die Laufeinteilung erfolgt entsprechend der Qualifikationszeit der einzelnen Mannschaften und gilt 
für alle Wettkämpfe in diesem Finale. Für die Wettkämpfe der Jugend A – D gilt die “Ein-Start-Regel“ “. 
Wird eine Staffelmannschaft disqualifiziert oder gibt auf, kann eine Staffel der Vereinsmannschaft 
diesen Wettkampf, in dem sie disqualifiziert wurde, am Schluss desselben Veranstaltungsabschnittes 
wiederholen. Wird die nachschwimmende Staffel oder eine weitere Staffel der gleichen 
Vereinsmannschaft in diesem Wettbewerb disqualifiziert oder gibt auf, fällt die Vereinsmannschaft aus 
der Gesamtwertung. Im Finale wird eine Mannschaft, die mehr als einmal disqualifiziert wird oder 
Wettkämpfe durch Aufgabe beendet, auf den letzten Platz der Finalteilnehmer gesetzt (letzter Platz 
ohne Gesamtzeit). In beiden Fällen dürfen die Mannschaften aber bis zum Ende an der 
Wettkampfveranstaltung teilnehmen. 
Jeder Schwimmer kann nur in einer Mannschaft seines Vereins auf einer Wettbewerbsebene gewertet 
werden. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung werden alle betroffenen Mannschaften dieses Vereins 
aus der Wertung genommen. 

 
3.7 Die eingeladenen Vereine, die sich für das DMSJ-Finale im SV NRW qualifiziert haben, jedoch nicht 
teilnehmen, haben neben dem Meldegeld ein erhöhtes nachträgliches Meldegeld (ENM) in Höhe von 
150,00 Euro pro Mannschaft zu zahlen. Diese wird zeitnah per Lastschrift eingezogen. 

 
4 Wertungen, Auszeichnungen, Siegerehrungen 

 
4.1 Die Siegerehrungen des Finales des SV NRW für den DMSJ finden am Samstag, den 22. November 
2025 für alle Mannschaften unmittelbar im Anschluss an die Wettkämpfe statt. 

 
Als Auszeichnung erhalten: 

 

Pokal: Platz 1 - des Finales DMSJ im SV NRW 
Medaillen: Platz 1 bis 3 - des Finales DMSJ im SV NRW für alle Teilnehmer 
Urkunden: Platz 1 bis 10 - des Finales DMSJ im SV NRW für alle Teilnehmer 
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5 Besondere Bestimmungen 
 

5.1 Veranstaltungsinformationen 
Der Veranstalter vermittelt alle wichtigen Informationen zur Veranstaltung – sowohl in der 
Vorbereitung (Ausschreibung, ggfs. Hygienekonzept, etc.), als auch während und nach der 
Veranstaltung, – auf seiner Website unter www.schwimmverband.nrw 

 

5.2 Wettkampfprotokolle in Papierform werden nicht erstellt. Protokolle als PDF-Datei und Datei im 
DSV-Format werden nach der Veranstaltung auf www.schwimmverband.nrw zum Download zur 
Verfügung gestellt. 

 
5.3 Das Mitbringen und Aufstellen von Stühlen/Campingstühlen im Schwimmbad ist aus brandschutz- 
rechtlichen Gründen nicht erlaubt. 

 
5.4 Wertsachen sind von den Vereinen selbst zu sichern. Veranstalter, Ausrichter und Badeigentümer 
haften nicht für Verluste oder Beschädigungen von Gegenständen. 

 
5.5 Der Bereich der Siegerehrungen wird vom Ausrichter abgegrenzt. Die Erstellung von Fotos obliegt 
dem SV NRW für die Ehrung. Der SV NRW wird zeitnah alle Siegerehrungsfotos über die Internetseite 
des SV NRW zur Verfügung stellen. Bei der Siegerehrung ist es wünschenswert, dass die Sportler/innen 
auf dem Siegerpodest eine angemessene Kleidung (min. T-Shirt) tragen sollen. 
 
5.6 Die Benutzung von Gastrompeten oder ähnlichen, nicht selbstständig bedienten Lärm verursa-
chenden Gegenständen ist untersagt.  

 
5.7 Ansprechpartner sind 
seitens des Veranstalters: Sascha Heisterkamp 

E-Mail: S.Heisterkamp@schwimmverband.nrw 
 
 

seitens des Ausrichters: Simone Osygus 
E-Mail: schwimmen@sv-bayer.de 

 

5.8 Quartierwünsche sind an den Ausrichter zu richten. 
 
 
 

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen e.V. SV Bayer Wuppertal 
Dirk Lennhoff Sascha Heisterkamp Simone Osygus 
Fachwart Schwimmen SB Mannschaftswettbewerbe Geschäftsführerin Schwimmabteilung 


